Merkblatt selbständig Erwerbstätige sowie Neuansiedlung für Angehörige von Staaten, die nicht Mitglied der EG/EFTA sind
1. Personen, die zur selbständigen Erwerbstätigkeit in die Schweiz einreisen
Dieses Merkblatt gilt für Angehörige von Staaten, die nicht Mitglied der EG/EFTA sind und die in der Schweiz eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben wollen. 

2. Voraussetzung: arbeitsmarktlicher Nutzen

Weitere Informationen finden Sie unter: www.bfm.admin.ch
Der arbeitsmarktliche Nutzen bemisst sich gemäss ständiger und langjähriger Praxis vorab an der Schaffung von nachhaltigen Arbeitsplätzen für mindestens 2 bis 5 inländische Mitarbeitende. Die Anzahl der zu schaffenden Arbeitsplätze hängt dabei vornehmlich von den nachgewiesenen Mitteln und Ressourcen des gesuchstellenden Investors sowie von der Branche, in der er tätig zu werden gedenkt, ab. 

3. Zuzug in den Kanton Obwalden
Die Anmeldung muss durch persönliches Vorsprechen bei der Gemeinde erfolgen. Bitte informieren Sie sich vorzeitig über die nötigen Beilagen für die Anmeldung bei der neuen Wohngemeinde. Bei einem Zuzug aus dem Ausland ist immer eine Zusicherung nötig. Diese muss bei der zuständigen Migration beantragt werden.

4. Folgende Unterlagen/Dokumente sind dem Gesuchsformular B1 beizulegen:

Alle Unterlagen sind übersetzen zu lassen, sofern sie nicht in Deutsch abgefasst sind.

Zusicherung

· Kopie des gültigen Reisepasses

· Lebenslauf (Ausbildung), Diplom(e) und Zeugnis(se)

· Begründung des Gesuchstellers, warum die Ansiedlung in der Schweiz geplant wird

· Übersicht über die Tätigkeit mit Angaben von Geschäftspartnern und Kunden 

· Businessplan über einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren (Betriebsorganisation, Budget, voraussichtliches Steuervolumen, Übersicht über allfällige bereits in der Schweiz existierenden Firmen usw.)

· Angaben zur Personalplanung und –entwicklung der ersten 3 Jahre nach der Gründung

· Arbeitsvertrag mit orts- und branchenüblicher Entlöhnung bzw. Nachweis der Erwerbstätigkeit in der Schweiz

· Handelsregisterauszug

· Einkommens- und Vermögensnachweis

· Miet- oder Kaufvertrag der Geschäftsräume

Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit (gültige Aufenthaltsbewilligung für unselbständige Erwerbstätigkeit vorhanden)

· Original Ausländerausweis

· Kopie des gültigen Reisepasses

· Lebenslauf (Ausbildung), Diplom(e) und Zeugnis(se)

· Businessplan (vor Beginn der selbständigen Erwerbstätigkeit)

· Handelsregisterauszug (falls eingetragen)

Verlängerung der bestehenden Bewilligung (B-Ausweis und C-Ausweis)

· Verfallsanzeige (anstatt Gesuchsformular B1)

· Original Ausländerausweis 

· Kopie des gültigen Reisepasses

· Bilanz und Geschäftsbericht

· Steuerfaktoren

Gesuch um Umwandlung einer Aufenthaltsbewilligung (B-Ausweis) in eine Niederlassungsbewilligung
(C-Ausweis):

· 2 Passfotos 

· Original Ausländerausweis

· Kopie des gültigen Reisepasses

· Nachweis Deutschkenntnisse Sprachniveau A2
· Auszug aus dem Betreibungsregister

· Strafregisterauszug (CH) / Bestellung bei jeder Poststelle oder unter:

https://www.e-service.admin.ch/crex/cms/content/strafregister/strafregister_de
5. Abgabeort des Gesuchs mit Beilagen

Gesuche sind bei der Migrationsbehörde des Arbeitskantons einzureichen.
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